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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Margit Stumpp, Kai Gehring, Beate Walter-Rosenheimer,  
Dr. Anna-Christmann, Katja Dörner, Erhard Grundl, Dr. Kirsten Kappert-Gonther, 
Maria Klein-Schmeink, Ulle Schauws, Kordula Schulz-Asche und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  

Zehn Jahre Dresdner Bildungsgipfel 

Nichts weniger als eine „Bildungsrepublik“ wurde von der Bundeskanzlerin 
Dr. Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder auf dem Dresdner 
Bildungsgipfel im Oktober 2008 ausgerufen. Auf diesem wurde beschlossen, dass 
die Quote an Schulabgängern ohne Schulabschluss bis zum Jahr 2015 von 8 auf 
4 Prozent halbiert werden sollte, gleiches wurde für die Quote an jungen Erwach-
senen ohne Berufsausbildung vereinbart – auch hier sollte die Quote von 17 auf 
8,5 Prozent gesenkt werden. Die Kindertagesbetreuung von unter Dreijährigen 
sollte auf 35 Prozent ausgebaut und auch die Weiterbildungsquote sowie die Stu-
dienanfängerquote sollte erhöht werden – auf 40 Prozent eines Altersjahrgangs. 
Erhöht werden sollten zudem auch die Ausgaben für Bildung und Forschung – 
auf 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. 
Die im Auftrag des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) erschienene „Bil-
dungsgipfel-Bilanz“ des Essener Bildungsforschers Dr. Klaus Klemm stellt klar: 
„Die soziale Schieflage bleibt die Achillesferse unseres Bildungssystems. Die 
Zahl der jungen Menschen ohne Schul- und Berufsabschluss bleibt bedrückend 
hoch. Auch bei der Weiterbildung und im Studium öffnet sich die Schere zwi-
schen Gewinnern und Verlierern. Es gibt zudem Anlass zur Sorge, dass gerade 
seit 2015 wieder Verschlechterungen bei den Zahlen der jungen Menschen ohne 
Schulabschluss, bei der Versorgung mit Krippenplätzen und bei der Bildungsfi-
nanzierung zu verzeichnen sind. Die vermeintliche „Bildungsrepublik Deutsch-
land“ bleibt ein sozial gespaltenes Land. […] So bleiben diesbezüglich Menschen 
mit Migrationshintergrund, Arbeitslose oder Menschen ohne abgeschlossene Be-
rufsausbildung noch immer abgehängt.“ 
Die Bilanz wirft berechtigte Fragen auf, ob und wie zehn Jahre nach dem Bil-
dungsgipfel dessen Ziele umgesetzt worden sind. 

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Inwiefern erfüllen die gemeinsamen Bildungsstandards nach Kenntnis der 

Bundesregierung ihren Zweck, mehr Vergleichbarkeit zwischen den Ländern 
und mehr Qualität in der Schulbildung zu schaffen, und auf welcher empiri-
schen Grundlage kommt die Bundesregierung zu ihrem Schluss? 
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2. Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus der Tatsache, 

dass laut Bildungsfinanzbericht 2017 des Statistischen Bundesamtes, Länder 
und Kommunen zwar mehr Geld in die Bildung investieren, gemessen an der 
Wirtschaftskraft Deutschlands der Anteil der Ausgaben allerdings stetig 
sinkt (2010 wurden noch 6,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Bil-
dung investiert, 2014 waren es nur noch 6,6 Prozent und 2015 gar nur noch 
6,4 Prozent)? 

3. Inwiefern haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung Ressourcenspiel-
räume im Bildungssystem aus der demografischen Entwicklung ergeben, 
und wie wurden sie nach Kenntnis der Bundesregierung genutzt, um die Bil-
dungsqualität zu verbessern? 

4. Wie viele Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrer konnten nach 
Kenntnis der Bundesregierung durch Angebote der Bundesagentur für Arbeit 
seit 2008 für den Erzieherberuf qualifiziert werden? 

5. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil von männlichen 
Erziehern sowie Erzieherinnen mit Migrationshintergrund seit 2008 verän-
dert (bitte jeweils für Jahre die 2008 bis 2018 aufschlüsseln)? 

6. Inwieweit haben nach Kenntnis der Bundesregierung die Länder aufeinander 
abgestimmte Bildungsziele für Kindertageseinrichtungen und Grundschulen 
entwickelt? 

7. Inwiefern wurden seit 2008 die Regelleistungen und Regelsätze (Zweites 
Buch Sozialgesetzbuch – SGB II, Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch – 
SGB XII) neu bemessen, um Bedarfe wie die Mittagsverpflegung, die  
Beschaffung von besonderen Lernmitteln und die Ganztagsbetreuung zu be-
rücksichtigen? 

Nach welchen Kriterien erfolgte die Neubemessung? 
8. Wie hat sich der Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne 

Abschluss sowie der Erwachsenen ohne Berufsabschluss seit 2008 entwi-
ckelt? 
Wie hoch war der Anteil im Bundesdurchschnitt und pro Bundesland jeweils 
in den Jahren 2008 bis 2018? 

9. Wie hat sich die Zahl der Neuzugänge im Übergangssystem seit 2008 entwi-
ckelt, und wie viele ausbildungsinteressierte junge Menschen sind bisher 
über die Erprobung von Ausbildungsbausteinen in eine betriebliche Berufs-
ausbildung eingetreten? 

10. In wie vielen Fällen haben die Länder mit finanzieller Unterstützung der 
Bundesagentur für Arbeit Kompetenzprofilerstellungen noch vor dem Über-
gang von den allgemeinbildenden Schulen in die beruflichen Schulen und in 
das duale System durchgeführt (bitte unter Angabe der Gesamtzahl aller 
Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen und für die Jahre 
2008 bis 2018 aufschlüsseln)? 

11. Wie viele Schülerinnen und Schüler in den Jahrgangstufen 7 und 8 wurden 
in den Jahren 2008 bis 2018 jeweils vom Berufsorientierungsprogramm des 
Bundes (BOP) erreicht (bitte jeweils unter Angabe der Gesamtzahl aller 
Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen sowie Förderschu-
len aufschlüsseln)? 

12. Inwiefern wurde das Vorhaben, die Ausbildung über eine Reform der Aus-
bildungseignungsverordnung zu modernisieren, bisher umgesetzt? 
Welche Effekte haben sich daraus ggf. für die Ausbildungsbereitschaft der 
Unternehmen ergeben? 

juris Lex QS
17052024 ()



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 3 – Drucksache 19/4078 
 
13. Wie viele nicht mehr schulpflichtige Jugendliche und Erwachsene haben 

nach Kenntnis der Bundesregierung in den Jahren 2008 bis 2018 über Ange-
bote der Nachqualifizierung einen Hauptschulabschluss erworben? 
Wie viele davon hatten einen Migrationshintergrund (bitte jeweils für die 
Jahre 2008 bis 2018 aufschlüsseln)? 

14. Welche Forschungsprojekte mit Schwerpunkt „Jugendliche ohne Schulab-
schluss“, hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
seit dem Jahr 2005 in Auftrag gegeben, liegen diesbezüglich Ergebnisse vor, 
und wenn ja, welche, und welche Konsequenzen hat die Bundesregierung 
daraus gezogen? 

15. Wie haben sich die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen zur modularen 
Nachqualifizierung von Personen ohne bzw. ohne verwertbaren Berufsab-
schluss nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2008 entwickelt? 

16. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der Anteil 
von Förderschülerinnen und Förderschülern entwickelt? 

17. Wie hat sich die Quote funktionaler Analphabeten seit 2008 entwickelt (bitte 
jeweils für die Jahre 2008 bis 2018 aufschlüsseln)? 

18. Wie hat sich der Leistungsstand von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
im Vergleich zu allen Schülerinnen und Schülern seit 2008 nach Kenntnis 
der Bundesregierung entwickelt (bitte jeweils für Jahre 2008 bis 2018 auf-
schlüsseln)? 

19. Wie viele beruflich Qualifizierte ohne schulische Hochschulzugangsberech-
tigung haben in den Jahren 2008 bis 2018 jeweils ein Studium aufgenommen 
(bitte nach Art der Hochschule aufschlüsseln)? 

20. Wie viele Studierende wurden in den Jahren 2008 bis 2018 von Aufstiegssti-
pendien des Bundes für beruflich Qualifizierte erreicht? 

21. Wie haben sich die Zusammensetzung der Bevölkerung nach Bildungsher-
kunft und die Zusammensetzung der Studienanfängerinnen und Studienan-
fänger nach Bildungsherkunft zwischen 2008 und 2018 entwickelt? 

22. Wie viele Studierende erhielten in den Jahren 2008 bis 2018 Förderung nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz – BAföG (bitte jeweils für die 
Jahre 2008 bis 2018 aufschlüsseln)? 

23. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, dass die 25. BAföG-Novelle ein 
Flopp war (denn statt der erwarteten 110 000 zusätzlichen Geförderten gehen 
die Gefördertenzahlen weiter zurück), und wie will die Bundesregierung die-
sem Sinkflug beim BAföG kurzfristig entgegenwirken? 

24. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Fachkräftebedarfe in 
den MINT-Berufen (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik) seit 2008 entwickelt? 

25. Wie hat sich die Zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfänger in 
MINT-Fächern seit 2018 entwickelt? 
Wie hoch war dabei jeweils der Anteil beruflich Qualifizierter (bitte jeweils 
für die Jahre 2008 bis 2018 sowie nach Geschlecht aufschlüsseln)? 

26. Mit welchen konkreten Maßnahmen wurden in den vergangenen zehn Jahren 
MINT-Bildung an allgemeinbildenden Schulen gefördert? 

Inwiefern hat die Bundesregierung die MINT-Bildung dabei unterstützt? 
27. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung seit 2008 MINT-Stipen-

dien (insbesondere für Lehramtsstudierende) und die Förderung von Schulen 
mit MINT-Schwerpunkt entwickelt? 
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28. Wie hoch sind nach Kenntnis der Bundesregierung die Zahl und der Anteil 

der Erwerbstätigen, die sich seit 2008 an Weiterbildungsmaßnahmen betei-
ligt haben (bitte jeweils für die Jahre 2008 bis 2018 und nach Art der Förde-
rung aufschlüsseln)? 

29. Wie viele Erwerbstätige haben in den Jahren 2008 bis 2018 an einer öffent-
lich geförderten Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahme teilgenom-
men (bitte jeweils für die Jahre 2008 bis 2018 und nach Art der Förderung 
aufschlüsseln)? 

30. Wie hat sich die Weiterbildungsbeteiligung älterer Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, gering qualifizierter Beschäftigter sowie Beschäftigter mit 
Migrationshintergrund seit 2008 entwickelt (bitte jeweils für die Jahre 2008 
bis 2018 aufschlüsseln)? 

31. Wie hat sich in den vergangenen zehn Jahren nach Kenntnis der Bundesre-
gierung die Weiterbildungsaktivität in kleinen und mittleren Unternehmen 
entwickelt?  

Berlin, den 27. August 2018  

Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion 

Satz: Satzweiss.com Print, Web, Software GmbH, Mainzer Straße 116, 66121 Saarbrücken, www.satzweiss.com 
Druck: Printsystem GmbH, Schafwäsche 1-3, 71296 Heimsheim, www.printsystem.de 

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 
ISSN 0722-8333 

juris Lex QS
17052024 ()


